
SÄCHSISCHES
OBERVERWALTUNGSGERICHT

Beschluss
[bookmark: i_sondersenat_]
In der Verwaltungsrechtssache


[bookmark: kläger_liste_]des Herrn


[bookmark: kläger_bezeichnung_nominativ_]	- Kläger -
[bookmark: i_kläger_bezeichnung_jetzt_]	- Antragsteller -
[bookmark: kläger_prozbev_2]

prozessbevollmächtigt: 
[bookmark: _GoBack]

[bookmark: kläger_zustellbev_]
gegen


[bookmark: beklagter_liste_]die Stadt Leipzig  
vertreten durch den Oberbürgermeister 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig


[bookmark: beklagter_bezeichnung_nominativ_]	- Beklagte -
[bookmark: i_beklagter_bezeichnung_jetzt_]	- Antragsgegnerin -
[bookmark: beklagter_prozbev_2][bookmark: beklagter_zustellbev_][bookmark: beigeladen_prozbev_2][bookmark: beigeladen_zustellbev_]

wegen


[bookmark: sachgebiet_]Führung eines Fahrtenbuches 
hier: Antrag auf Zulassung der Berufung

	
	Ausfertigung
	

		Az.:
	[bookmark: i_az_]3 A 213/14

	
	[bookmark: vorinstanz_az_]1 K 124/13



	[image: WAPPEN]
	






2






[bookmark: spruchk_nummer_][bookmark: i_besetzung_]hat der 3. Senat des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts durch den Vorsitzenden Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. Freiherr von Welck, den Richter am Oberverwaltungsgericht Kober und den Richter am Oberverwaltungsgericht Groschupp 

[bookmark: i_beschluss_datum_]am 22. Januar 2015
beschlossen:
[bookmark: i_text_]
Der Antrag auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Leipzig vom 12. März 2014 - 1 K 124/13 - wird abgelehnt.

Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens vor dem Oberverwaltungsgericht.

Der Streitwert wird für das Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht auf 3.200,00 € festgesetzt.
Gründe
Der Antrag auf Zulassung der Berufung hat keinen Erfolg. Das Vorbringen des Klägers, auf dessen Prüfung das Oberverwaltungsgericht gemäß § 124a Abs. 4 Satz 4, Abs. 5 Satz 2 VwGO beschränkt ist, ergibt nicht, dass der allein geltend gemachte Zulassungsgrund der ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung i. S. v. § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO gegeben ist. 1

1. Mit seiner Klage wendet sich der Kläger gegen die Anordnung zur Führung eines Fahrtenbuchs für acht Monate ab Bestandskraft der Anordnung. Das Verwaltungsgericht Leipzig hat die Klage abgewiesen, weil die Voraussetzungen für die Anordnung einer Fahrtenbuchauflage gemäß § 31a Abs. 1 StVZO vorlägen. Es sei mit dem Kraftfahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen .-......, dessen Halter der Kläger sei, am.. November 2011 ein Verkehrsverstoß begangen worden, denn der Führer des Kraftfahrzeugs habe in N............ auf der ... . in Richtung K... die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften vom 29 km/h überschritten; damit läge ein Verkehrsverstoß von einigem Gewicht vor. Die Geschwindigkeit des Kraftfahrzeugs sei am Tatort ordnungsgemäß gemessen und die Geschwindigkeitsüberschreitung rechtlich einwandfrei festgestellt worden. Der Kläger habe keine substantiierten Einwände gegen die Benutzung des Messgeräts ESO Typ ES 3.0 vorgebracht. Das von diesem vorgelegte Gutachten befasse sich mit der Vorgängerversion des Messgeräts, so dass nicht ersichtlich sei, dass hier eine spurgenaue Messung nicht hätte vorgenommen werden dürfen. 2

Die Feststellung des Kraftfahrzeugführers sei auch nicht möglich gewesen. Die zuständige Behörde habe nach den Umständen des Einzelfalls alle angemessenen und zumutbaren Maßnahmen zur Aufklärung der Ordnungswidrigkeit ergriffen. Zwar zähle hierzu grundsätzlich die unverzügliche, d. h. regelmäßig innerhalb von zwei Wochen vorgenommene Benachrichtigung des Fahrzeughalters; eine verspätete Anhörung schließe eine Fahrtenbuchauflage allerdings dann nicht aus, wenn feststehe, dass die Verzögerung für die unterbliebene Ermittlung des Täters nicht ursächlich gewesen sei. Die verspätete Übersendung eines Fragebogens und eines Frontfotos sei hier unschädlich, weil ein zur Identifizierung ausreichendes Foto existiere und anhand des Fotos keine Anforderungen an das Erinnerungs-, sondern an das Erkenntnisvermögen des Fahrzeughalters gestellt würden. Dafür, dass der Kläger wie behauptet den Anhörungsbogen nicht erhalten habe, sprächen keinerlei Anhaltspunkte. Da der Kläger sich auf dem Foto erkannt habe, das ihm Mitarbeiter des Ordnungsamts der Beklagten am... Januar 2012 vorgelegt hätten, sei im Übrigen davon auszugehen, dass die verspätete Übersendung des Zeugenfragebogens nicht ursächlich dafür gewesen sei, dass er den Fahrer nicht habe benennen können, denn er habe sich sogar zwei weitere Monate später wiedererkannt. 3

Die vorliegend entfalteten Ermittlungsbemühungen genügten den Anfordernissen des § 31a StVZO. Sie seien nötig, aber auch angemessen gewesen, um den Fahrer zu ermitteln, jedoch zum maßgeblichen Zeitpunkt der Verfolgungsverjährung erfolglos geblieben. Nachdem die Kreisverwaltung N...... zunächst versucht habe, den Fahrer durch einen Abgleich mit dem Passfoto zu ermitteln und auch die Mitarbeiter des Ordnungsamts der Beklagten die erforderliche Ähnlichkeit zwischen dem vom Messgerät erstellten Foto und dem Kläger selbst nicht hätten feststellen können, seien alle Möglichkeiten der Ermittlungen erfolglos ausgeschöpft worden. Es gäbe kein doppeltes Recht, einerseits als Fahrer von vornherein durch das Unterlassen einer Aussage nicht an der Aufklärung mitzuwirken, andererseits von der Anordnung eines Fahrtenbuchs verschont zu bleiben. 4

Die Beklagte habe von dem ihr zustehenden Ermessen in nicht zu beanstandender Weise Gebrauch gemacht. Auch lasse die Befristung der Fahrtenbuchauflage auf acht Monate nicht erkennen, dass das Übermaßverbot verletzt sein könnte. Dies gelte auch für die Erstreckung der Fahrtenbuchauflage auf Ersatz- und Nachfolgefahrzeuge. Ferner sei die Festsetzung der Gebühren und Auslagen rechtmäßig. 5

2. Dem hält der Kläger in seiner Antragsbegründung mit Schriftsatz vom 3. Juni 2014 entgegen, das Gericht habe sich nicht darüber vergewissert, dass das eingesetzte Messgerät zum maßgeblichen Zeitpunkt ordnungsgemäß geeicht und den Bedienvorschriften entsprechend eingesetzt worden sei. Auch das eingesetzte Messgerät verfüge weder über eine technisch und damit auch rechtlich sichere Basis für die Zuordnung eines gewonnenen Messergebnisses noch lasse es die gebotene bzw. angemessene Möglichkeit der Überprüfung dieses Messergebnisses als im standardisiertem Messverfahren zustande gekommen zu. Hierzu hätte es einer weiteren Prüfung, insbesondere einer Sachverständigenerläuterung bedurft. Es sei aus dem Foto ersichtlich, dass sich nicht nur ein weiteres Fahrzeug im Messbereich des Geräts, sondern auch, dass sich das Fahrzeug des Klägers in einer abweichenden Position relativ zur Fotolinie befunden habe. Daher könne davon ausgegangen werden, dass mindestens ein erheblicher Teil des zur Ermittlung der Fahrgeschwindigkeit des aufgenommenen Fahrzeugs führenden und vom Gerät entsprechend verwendeten Signals nicht unmittelbar von diesem Fahrzeug selbst stammen könne. Es bestehe vorliegend die mit signifikanter Wahrscheinlichkeit behaftete Möglichkeit, dass andere in Bewegung befindliche Objekte die Messung beeinflusst haben könnten, was beispielweise auch von einem zu niedrig eingestellten Sensorkopf herrühren könne. 6

Zudem sei die Annahme des Gerichts fehlerhaft, die Ermittlungsbehörde wäre nicht in der Lage gewesen, den Fahrzeugführer zu ermitteln. Da die Ordnungsamtsmitarbeiter bereits eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem Foto und dem Kläger festgestellt hätten, hätten hinreichende Anhaltspunkte zum Erlass eines Bußgeldbescheids bestanden. Zudem sei die Identifizierung durch Inaugenscheinnahme noch gar nicht ausgeschöpft gewesen. Ohne dass es auf das Verhalten des Klägers ankomme, hätte ein entsprechendes Ermittlungsergebnis der zuständigen Behörde nicht mehr rechtzeitig gemeldet werden können. Für die Annahme, dass ein Schuldeingeständnis des Klägers, das anders als das Verwaltungsgericht meine hier nicht abgegeben worden sei, schneller übermittelt worden wäre, ergäben sich keinerlei Anhaltspunkte. Ein Bußgeldbescheid hätte damit schon deshalb nicht mehr erlassen werden können, weil auf jeden Fall Verfolgungsverjährung eingetreten wäre. Eine erstmalige Konfrontation des Klägers mit der Ablichtung des Fotos nahezu drei Monate nach dem betreffenden Vorfall könne nicht per se als unschädlich bezeichnet werden. Es sei zudem nicht aufgeklärt, welches Foto dem Kläger beim Besuch von Mitarbeitern des Ordnungsamts der Beklagten vorgelegt worden sei. Das in der Interimsakte enthaltene Foto sei nicht für eine Identifizierung geeignet. Der Kläger habe den Anhörungsbogen nicht erhalten. Er habe den Mitarbeitern des Ordnungsamts der Beklagten nicht gesagt, „den Vorgang“ seinem Rechtsanwalt übergeben zu haben. Vielmehr habe er erklärt, sämtliche ihn betreffenden Bußgeldsachen (es habe sich um insgesamt vier Bußgeldverfahren gehandelt) würden bei seinem Anwalt liegen und man möge sich bitte dorthin wenden. Das Verwaltungsgericht habe nicht nur falsche Feststellungen zu Grunde gelegt, sondern u. a. auch gegen Denkgesetze, insbesondere die der Logik, verstoßen und im Übrigen kein bzw. nicht in ausreichender Weise rechtliches Gehör gewährt. 7

3. Das Vorbringen rechtfertigt es nicht, die Berufung wegen ernstlicher Zweifel an der Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung gemäß § 154 Abs. 2 Nr. 1 VwGO zuzulassen. Solche Zweifel sind anzunehmen, wenn der Antragsteller tragende Rechtssätze oder erhebliche Tatsachenfeststellungen des Verwaltungsgerichts mit schlüssigen Gegenargumenten so infrage stellt, dass der Ausgang eines Berufungsverfahrens als ungewiss erscheint (BVerfG, Beschl. v. 23. Juni 2000, DVBl. 2001, 1458; SächsOVG, Beschl. v. 11. Mai 2012 - 3 A 893/11 -, juris Rn. 5). Zweifel in diesem Sinn hat der Kläger nicht dargelegt.8

3.1 Ohne Erfolg wendet sich der Kläger dagegen, dass das Verwaltungsgericht die Messergebnisse seiner Entscheidung zu Grunde gelegt hat. Der erkennende Senat hat im Einklang mit der Rechtsprechung hierzu entschieden, dass die Gerichte zwar vor möglichen Gerätemängeln, Bedienungsfehlern und systemimmanenten Messungenauigkeiten nicht die Augen verschließen dürfen. Den nach den jeweiligen technisch-naturwissenschaftlichen Erkenntnissen auch in einem standardisierten Messverfahren möglichen Fehlerquellen ist durch Berücksichtigung von Messtoleranzen Rechnung zu tragen. Darüber hinaus müssen sich die Gerichte dann von der Zulässigkeit der Messungen überzeugen, wenn konkrete Anhaltspunkte für Messfehler gegeben sind (SächsOVG, Beschl. v. 11. Juni 2014 - 3 A 217/13 -, juris Rn. 3 m. w. N.). Hiervon ausgehend hat das Verwaltungsgericht unter Hinweis auf die hierzu ergangene Rechtsprechung zutreffend darauf abgehoben, dass das Messgerät gemäß dem in der Behördenakte vorliegenden aktuellen Eichschein geeicht sowie amtlich zugelassen war und konkrete Anhaltspunkte für eine technische Fehlfunktion oder eine unsachgemäße Bedienung des Geräts weder vorgetragen noch ersichtlich sind (vgl. VGH BW, Beschl. v. 4. Dezember 2013 - 10 S 1162/13 -, juris Rn. 6 m. w. N.). Denn solche substantiierten Einwände enthalten die Ausführungen des Klägers in seiner Antragsbegründung nicht.9

Soweit der Kläger einwendet, das Messgerät sei möglicherweise nicht ordnungsgemäß aufgestellt worden, ist auf das Messprotokoll vom.. November 2011 zu verweisen. Es weist aus, dass die Neigung der Fahrbahn mittels Neigungswasserwaage auf den Sensor übertragen und der Sensorkopf nach Messung überprüft worden sei (AS 2 der BA). Für die Rüge der technisch unsicheren Basis für die Zuordnung eines gewonnenen Messergebnisses zu einem bestimmten Kraftfahrzeug gilt dasselbe, denn auch insoweit werden keine konkreten Anhaltspunkte für eine technische Fehlfunktion vorgetragen, sondern es wird bloß behauptet, dass die eingesetzte Software eine sichere technische Zuordnung nicht ermögliche. Nichts anderes gilt im Hinblick auf die Rüge, das fotografierte Kraftfahrzeug befände sich „in einer abweichenden Position relativ zur Fotolinie“. Die vom Kläger angeführte Fotolinie stellt nämlich lediglich ein Mittel der eindeutigen Zuordnung der Messung zu einem bestimmten Fahrzeug dar, ist selbst aber kein „Fixum“ für die Messung. Daher ist die Fotolinie lediglich von Bedeutung, wenn tatsächlich Verwechselungsgefahr oder Zuordnungszweifel bestehen. Nur dann muss das Gericht in entsprechenden Ausnahmefällen Feststellungen zum Abstand zwischen dem gemessenen Fahrzeug und der Fotolinie treffen (OLG Hamm, Beschl. v. 2. August 2012 - III-3 RBs 178/12 -, juris Rn. 3 m. w. N.). Eine konkrete Verwechselungsgefahr oder konkrete Zuordnungszweifel hat der Kläger nicht dargetan. Mit dem bloßen Hinweis darauf, dass auf dem Foto auch ein anderes Kraftfahrzeug zu sehen sei, ist eine solche Behauptung nicht aufgestellt worden. Denn bei dem anderen abgebildeten Kraftfahrzeug handelt es sich um einen LKW, der in der Gegenrichtung der Bundesautobahn fuhr und daher von den Sensoren nicht erfasst werden konnte. Da der Kläger auch nichts dafür vorträgt, dass auf einer der anderen Spuren in seiner Fahrtrichtung ein Kraftfahrzeug gefahren sein könnte, das die Messung ausgelöst haben könnte, wäre mithin ein unterstellter Verstoß gegen die Bedienungsanleitung im Hinblick auf die Fotolinie nicht erheblich. Schließlich hat die Beklagte in diesem Zusammenhang im erstinstanzlichen Verfahren auch unwidersprochen darauf hingewiesen, dass es mit der nunmehr eingesetzten Software, anders als in dem vom Kläger vor dem Verwaltungsgericht eingereichten Gutachten dargelegt, möglich sei, eine spurenselektive Messung vorzunehmen. 10

Die vom Kläger vorgetragenen Zweifel an der ordnungsgemäßen Funktionsweise und an der Verwertbarkeit der Messdaten nötigen daher nicht zur weiteren Aufklärungsmaßnahmen etwa durch Anordnung eines Sachverständigengutachtens. 11

3.2 Nichts anderes gilt, soweit der Kläger meint, es seien nicht alle nach Sachlage bei verständiger Beurteilung nötigen und möglichen, vor allem aber auch angemessenen und zumutbaren Nachforschungen angestellt worden (vgl. hierzu SächsOVG, Beschl. v. 4. August 2014 - 3 B 90/14 -, juris Rn. 4 m. w. N.). 12

Soweit der Kläger diesbezüglich einwendet, dass die zuständige Behörde auf der Grundlage der dieser zur Verfügung stehenden Fotos unter Wahrung der dreimonatigen Verjährungsfrist gemäß § 26 Abs. 3, § 24 StVG einen Bußgeldbescheid hätte erlassen können, hat der Senat entschieden, dass dann, wenn die durchgeführten Ermittlungen - wie hier - lediglich auf einen bestimmten Täter hindeuten, ohne dass die Verkehrsbehörde ausreichende Überzeugung von der Täterschaft des Verdächtigen gewinnen konnte, die Feststellung des Fahrzeugführers nach einer Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvorschriften nicht möglich war (SächsOVG a. a. O. Rn. 7 m. w. N.).13

Auch die weiteren Maßnahmen lassen keine Mängel erkennen. Das Verwaltungsgericht hat zutreffend ausgeführt, dass die möglicherweise verspätete Ermittlungstätigkeit eine Fahrtenbuchauflage hier nicht ausschließt, weil feststeht, dass die Verzögerung für die unterbliebene Ermittlung des Fahrzeugführers nicht ursächlich gewesen ist. Gegen die in Einklang mit der vom Verwaltungsgericht zitierten höchstrichterlichen Rechtsprechung stehenden Rechtsgrundsätze selbst wendet der Kläger nichts ein. Vorliegend kann es auch offen bleiben, ob - wie von Gericht und Beklagten zu Grunde gelegt - das Anhörungsschreiben der zuständigen Behörde vom 6. Dezember 2011 den Kläger erreicht hat oder - wie von diesem behauptet - weder bei ihm noch bei seinem Prozessbevollmächtigten eingegangen ist. Denn zwar hat die Fahrerermittlung durch Mitarbeiter des Ordnungsamts der Beklagten am... Januar 2012 um 18:30 Uhr bei dem Kläger erst knapp drei Monate nach dem Verkehrsverstoß stattgefunden. Diesem wurde aber - wie sich aus dem von einer Sachbearbeiterin der Beklagten ausgefüllten Formular über die Fahrermittlung ergibt (AS 20 der BA) - bei der Befragung das „Fahrerfoto“, demnach das von dem Messgerät aufgenommene Foto (vgl. etwa AS 53 der BA) vorgelegt. Damit war es dem Kläger möglich, ohne Aktivierung seines Erinnerungsvermögens den auf dem Foto abgebildeten Fahrer zu identifizieren. Da er dies nicht gemacht hat, sondern die Mitarbeiter des Ordnungsamts der Beklagten an seinen Prozessbevollmächtigten weiterverwiesen hat, hat er keine hinreichenden Mitwirkungshandlungen unternommen, obwohl ihm dies nach der Sachlage möglich gewesen wäre. Die in seinem Verhalten zum Ausdruck gekommene Aussage- oder Zeugnisverweigerung steht nämlich nach gefestigter obergerichtlicher Rechtsprechung dem Erlass einer Fahrtenbuchauflage nicht entgegen, da ein doppeltes „Recht“, sich nach einem Verkehrsverstoß im Ordnungswidrigkeitsverfahren nicht selbst zu belasten und zugleich trotz fehlender Mitwirkung bei der Feststellung des Fahrzeugführers auch von einer Fahrtenbuchauflage verschont zu bleiben, nicht besteht (SächsOVG, Beschl. v. 11. Juni 2014 a. a. O. Rn. 4 m. w. N.). 14

Da es bei dieser Sachlage unzumutbar war, weitere Ermittlungsbemühungen anzustellen, etwa bei dem Prozessbevollmächtigten des Klägers vorstellig zu werden, muss hier der Frage nicht nachgegangen werden, ob angesichts des drohenden Ablaufs der Verjährungsfrist hierzu noch ausreichend Zeit bestanden hätte. Dasselbe gilt für den Einwand des Klägers, dass selbst dann, wenn er die Tat zugegeben hätte, der Bußgeldbescheid nicht mehr vor Ablauf der Verjährungsfrist hätte ergehen können. Denn auf einen solchen hypothetischen Kausalverlauf kann sich der Kläger schon deshalb nicht berufen, weil keinesfalls sicher ist, dass angesichts des offenen Rests der Verjährungsfrist nicht eine beschleunigte Bearbeitung möglich gewesen wäre.15

4. Nachdem der Kläger Verstöße gegen Denkgesetze und den Grundsatz rechtlichen Gehörs nur im Rahmen des Zulassungsgrundes der ernstlichen Zweifel gerügt hat, bedarf es keiner Prüfung weiterer Zulassungsgründe. Im Übrigen ergibt sich aus den vorstehenden Ausführungen, dass weder ein Verstoß gegen Denkgesetze noch gegen den Grundsatz rechtlichen Gehörs i. S. v. § 108 Satz 2 VwGO vorliegt. Zwar mag sein, dass das Verwaltungsgericht den Hinweis auf Seite 4 der Klagebegründung mit Schriftsatz vom 4. Februar 2014 missverstanden oder überlesen hatte; hierin hatte der Kläger in einem Klammerzusatz angegeben, er habe einen Anhörungsbogen von der ermittelnden Bußgeldbehörde nicht erhalten. Da diese Frage aber wegen seiner mangelnden Mitwirkung am... Januar 2012 offen bleiben kann, würde selbst ein Gehörsverstoß nicht zu einer Zulassung führen, da die angefochtene Entscheidung nicht auf einen solchen Verfahrensmangel beruhen würde (Kopp/Schenke, VwGO, 20. Aufl. 2014, § 124 Rn. 13 m. w. N.). Da der Kläger schließlich gegen die vom Verwaltungsgericht gebilligten Ermessenserwägungen der Beklagten in Bezug auf die Zeitdauer der Fahrtenbuchauflage nichts mehr eingewendet hat, bedarf es hierzu keiner Ausführungen.16

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO. Die Festsetzung des Streit-werts beruht auf §§ 47, 52 Abs. 1 GKG und folgt der erstinstanzlichen Festsetzung. 17


Der Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO, § 68 Abs. 1 Satz 5, § 66 Abs. 3 Satz 3 GKG).18



	gez.:
	v. Welck          			     Kober         			   Groschupp   
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